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Artikel 10 
1. Niemand darf die Briefe von jemand anderem lesen: 

Wenn der andere das nicht möchte. 

Oder die E-Mails. 

So spricht man das: i mehl. 

Und niemand darf die Gespräche am Telefon mithören. 

Wenn der andere das nicht möchte. 

Das heißt in schwerer Sprache: Brief-Geheimnis. 

Oder Post-Geheimnis. 

Oder Fern-Melde-Geheimnis. 

 

2. Der Artikel 10 gilt manchmal nicht. 

Dafür gibt es bestimmte Gründe. 

Ein Gericht muss das prüfen. 

Die Gründe stehen im Gesetz. 

Ein Grund ist zum Beispiel: 

Wenn jemand etwas gegen das Gesetz macht. 

Oder das plant. 

Der Staat darf dann die Briefe lesen. 

Oder die E-Mails. 

Der Staat muss das keinem sagen. 

 

  


